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§ 86 ZTG 2019 Ausübung der
Funktionen – Geheimhaltungspflicht

 ZTG 2019 - Ziviltechnikergesetz 2019

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 03.08.2025

1. (1)Die Funktionsperiode aller Organe der Kammern mit Ausnahme der Rechnungsprüfer dauert vier Jahre,

jedenfalls aber bis zur Konstituierung der neugewählten Organe, bei Einzelorganen bis zur Annahme der Wahl

durch die neugewählten Personen. Die Funktionsperiode der Rechnungsprüfer dauert ein Jahr.

2. (2)Jedem Einzelorgan kann vom Kollegialorgan, das es gewählt hat, das Misstrauen ausgesprochen werden. Damit

endet die Funktionsperiode des Einzelorgans. Der Antrag, das Misstrauen auszusprechen, muss begründet

werden und mindestens drei Wochen vor der Sitzung des Kollegialorgans eingebracht werden, in der er

behandelt werden soll. Das Kollegialorgan hat zunächst über die Zulassung des Antrages abzustimmen. Im Falle

der Zustimmung ist in der nächsten Sitzung des Kollegialorgans, frühestens aber einen Monat nach der

Zulassung, über den Antrag selbst abzustimmen. Für beide Abstimmungen ist die Anwesenheit von drei Vierteln

der Mitglieder des Kollegialorgans erforderlich. Der Antrag, das Misstrauen auszusprechen, ist angenommen,

wenn mindestens zwei Drittel der Anwesenden in geheimer Abstimmung zustimmen.

3. (3)Sämtliche Funktionäre haben ihre Tätigkeit ehrenamtlich auszuüben. Sie sind verpflichtet, an den Sitzungen

teilzunehmen und die ihnen zugewiesenen Berichte auszuarbeiten. Für die ihnen aus der Ausübung ihrer

Funktion erwachsenden Auslagen gebührt ihnen eine Aufwandsentschädigung.

4. (4)Im Falle des Ruhens oder des Erlöschens der Ziviltechnikerbefugnis erlöschen sämtliche im Rahmen der

Kammer ausgeübten Funktionen.

5. (5)Auf Funktionäre und Bedienstete der Kammern ist § 46 des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 – BDG 1979,

BGBl. Nr. 333/1979, sinngemäß anzuwenden. Der Präsident kann Funktionäre und Bedienstete auf Verlangen

eines Gerichtes oder einer Behörde von der Geheimhaltungspflicht entbinden. Den Präsidenten einer

Länderkammer hat der für den Sitz der Kammer zuständige Landeshauptmann, den Präsidenten der

Bundeskammer der Ziviltechniker hat der Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus auf Verlangen

eines Gerichtes oder einer Behörde von der Geheimhaltungspflicht zu entbinden.

(Anm.: Abs. 6 aufgehoben durch Art. 136 Z 4, BGBl. I Nr. 50/2025)
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